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ZerrUttung der Ehe kUnftig einziger Schei-
dungsgrund?

Kanadas Rechtsreformkommission hat amn 4.
Mai ihren Bericht üiber das Familienrecht im

Parlament eingebracht. Darin sch1âgt sie vor,
beim Scheidungsverfahren nicht mehr von vik-
torianischen Schuld- oder Anglagevorstellun-
gen auszugehen. Stattdessen empfiehlt sie
einen Eheprozefi, der eine gerechte und kon-
struktive L8sung flir die Fragen suclit, die
sich aus der Beendigung einer Ehe ergeben,
und sich dabei auf die sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen der Zerrfittung einer Ehle
fü1r die Ehegatten und deren Kinder konzen-
triert. Pas neue Scheidungsverfahren dllrfe
weder eine Schuldanklage bestâitigen, noch
rechtliche Folgeii aus den BehaupLunigen eines
Ehegatten zulassen, den anderen Gatten trâfe
die Schuld - also keinen finanziellen Vorteil,
kein Recht auf Aufl5sung der Ehle und keine
Vorzugsstellung hinsichtlich der Kinder.

Grundiegende Reform

Die Kommissian hâlt die Ausmerzung der Be-
urteilung des Versehuldens und des Verhaltens
aus dem geltenden Eherecht fiir eine grund-
legende Reform. GemâiB den Reformvorschlâgen
wiirde keiner der Ehegatten den anderen anzu-
greifen brauchen, um eigene lebenswichtige
Interessen zu verteîdigen; die Ehegatten
kbnnten Alternativl5sungen prflfen, ohne daI3
in der Frage der Eheauflbsung der gegne-
rische Widerspruch erforderlich wâire; schliea-
lich wiirde den Ehegatten auch durch ihre Kom-
promif3bereitschaft oder das Eingestândnis
einer Verfehlung, die flir einen echten Ver-
s3hnungsversuch. so ausschlaggebend sind, kein
finanzieller oder sonstiger Nachteil drohen.

Einfache Anzeige

Flir die Aufl3sung der Ehle schlâgt die Kom-
mission ein Verfahren vor, das mit einer ein-
fachen und nicht anklâgerischen Anzeige an-
fângt. Daran wilrde sich eine Mindestfrist
(beispielswei se voil seclhs MutiaLeni) auisclilie-
f3en, wâhrend derer die Ehegatten eine Aus-
sU5hnung in Erwâgung ziehen kônnen. Falls sie
weder willens noch in der Lage sinci, sich zu
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